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ALLGEMEINES

Es ist uns ein großes Anliegen, dass alle Personen nach Arbeitsende 
genauso gesund den Infrarhod Industriepark verlassen, wie sie ihn 
betreten haben. Daher liegen die Sicherheitserwartungen zum Teil 
deutlich über dem üblichen Industrieniveau.

Die Grundregeln dieser „Arbeitsschutzbestimmungen“ gelten für 
alle Personen, die sich im Infrarhod Industriepark aufhalten.

Die Regelungen zu Umweltschutz und Umgang mit Abfallen  
sind im Interesse unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt 
einzuhalten.

Die Bestimmungen dieser „Arbeitsschutzbestimmungen“ sind  
von allen Cerdia Mitarbeitern und Personen, die im Auftrag für  
die Cerdia Gesellschaften tätig sind, vollständig anzuwenden.

Sie sind Vertragsbestandteil des Auftrages.

Es gelten grundsätzlich die gesetzlichen und berufsgenossen-
schaftlichen Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutzvorschriften 
mit ihren Konkretisierungen in den Technischen Regeln und  
Unfallverhütungsvorschriften. 

Werden diese Vorschriften durch behördliche Massnahmen  
konkretisiert (Genehmigungen, Anordnungen usw.) sind Sie  
verpflichtet, soweit betroffen, diese einzuhalten. Spezielle Mass-
nahmen, die nur für einzelne Bereiche zutreffen, werden in den 
betreffenden Abteilungen definiert.

Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften, die für Ihre Arbeiten 
massgeblich sind, bevor Sie die Arbeit innerhalb unseres Industrie-
parks aufnehmen.
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ANMELDEN / ABMELDEN 

Beim Eintritt in den Industriepark und beim Betreten von  
Abteilungen ist für jede einzelne Person eine Anmeldung  
erforderlich. 

Gleichfalls besteht eine Abmeldepflicht beim Verlassen  
der Abteilung und des Industrieparks.

Vor Arbeitsbeginn ist der Auftraggeber (Ansprechpartner)  
rechtzeitig über den zeitlichen Ablauf (z. B. wann wird begonnen, 
wie lange dauern die Arbeiten) zu informieren.

AUSWEIS

Bei Betreten des Geländes erhalten Sie einen Ausweis,  
der sichtbar zu tragen ist. Hierfür besteht Tragpflicht  
auf dem gesamten Gelände.

Bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als 5 Tagen können Sie  
einen Fremdfirmen-Ausweis erhalten.

Für diesen Ausweis sind 10,- Euro Pfand zu hinterlegen.  
Dieser Ausweis dient gleichzeitig als Geldkarte für die Kantine  
und die Getränkeautomaten.
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FAHRZEUGE

Das Einfahren in das Werk ist nur in Ausnahmefällen gestattet. 
Hierzu benötigen Sie eine Einfahrtsgenehmigung, die sichtbar  
hinter der Frontscheibe abzulegen ist. 

Die für die Durchführung des Arbeitsauftrages notwendigen  
Fahrzeuge sind zur Erlangung einer Einfahrerlaubnis beim  
Auftragsverantwortlichen anzumelden. 

LKW MÜSSEN DOPPELT UNTERKEILT WERDEN

EINWEISUNG 

Die Unterweisungen finden beim Betreten des Standortes vor Ort 
in den Eingangsbereichen an den Terminals des „VISIT“ Besucher- 
und Unterweisungssystem statt. 
Der Inhalt der Unterweisungen für Besucher und für Fremdfirmen 
sowie die Testfragen sind im Intranet www.infrarhod.de abrufbar.

Die Teilnahme wird im System dokumentiert und nur nach  
erfolgter Unterweisung wird der Zugang zum Standort  
freigegeben. 

Zusätzlich erfolgt durch den Auftraggeber / Ansprechpartner für 
die betreffenden Fremdfirmenmitarbeiter für jede Baustelle eine 
baustellenspezifische Einweisung mit dem Formular „Nachweis  
der Einweisung von Fremdfirmen“. 

Der Verantwortliche der Fremdfirma ist dann für die weitere 
Unterweisung seiner Mitarbeiter verantwortlich. Dies gilt  
insbesondere, wenn Subunternehmer beauftragt werden.
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

   Sie sind verpflichtet, bei der Arbeit die erforderliche PSA  
zu benutzen. 

   Für das Werksgelände besteht Tragepflicht von Sicherheits-
schuhen (EN 20345) und Schutzhelmen (DIN EN 397).

   Auf dem gesamten Werksgelände (innerhalb und außerhalb  
der Gebäude) müssen beim Treppensteigen die Handläufe 
benutzt werden.

   Bereiche, in denen zusätzliche PSA vorgeschrieben ist, sind mit 
den entsprechenden Gebotsschildern gekennzeichnet.

FEUER, OFFENES LICHT, RAUCHEN & ALKOHOL

Feuer und der Genuss von Alkohol und sonstigen Rauschmitteln  
ist in den Betriebsstätten, Büros und den Freigeländen,  
einschließlich in Fahrzeugen, strengstens verboten. 

Das Rauchen ist nur in speziell eingerichteten Räumen  
und Bereichen gestattet.

MOBILFUNK

Die Nutzung von Mobilgeräten (Handy, Smartphone, Tablet,  
Laptop etc.) ist grundsätzlich gestattet. 

Zusätzlich jedoch bitte beachten:
   Die Nutzung ist nicht gestattet beim Treppensteigen,  
beim Fahren und allgemein beim Gehen  
(Gefahren durch Ablenkung)

  Es gelten spezielle Regelungen zum Fotografieren
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GEHEIMHALTUNG / FOTOGRAFIEREN

Das Anfertigen von Aufzeichnungen über Betriebseinrichtungen 
und Arbeitsweisen ist nicht gestattet. Das schließt das  
Foto grafierverbot ein. 

Darüber hinaus sind die Fremdfirmenmitarbeiter verpflichtet,  
auch nach Beendigung ihrer Arbeiten über vorgenannte Dinge  
Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren.

ZUTRITTSBESCHRÄNKUNG

Andere als die Ihnen zugewiesenen Arbeitsstellen dürfen nicht 
eigenmächtig betreten werden. 

Die Mitnahme ist nicht gestattet:
  In explosionsgefährlichen Bereichen 

  In speziell gekennzeichneten Bereichen

Die Nutzung ist nicht gestattet:
   In gekennzeichneten Produktionsbereichen und Leitwarten

Mit nahme 
nicht 
gestattet!
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NOTFALLORGANISATION /  
BRANDSCHUTZ

BRANDSCHUTZORDNUNG NACH DIN 14090  A

Brände verhüten:
Rauchverbot und Verbot zum Umgang mit offenem Feuer  
beachten!

VERHALTEN IM BRANDFALL

Ruhe bewahren und Brand melden:
  Druckknopfmelder auslösen
  Notruf 3333 alarmieren!

Inhalt der Meldung: 
  Wer meldet?

  Was ist passiert?

  Wo ist etwas passiert?

  Wie viele Personen sind betroffen / verletzt?

  Warten auf Rückfragen!

In Sicherheit bringen
  Alle Personen mitnehmen

  Hilfsbedürftigen Personen helfen

  Türen schließen

  Gekennzeichneten Rettungswegen folgen

  Keine Aufzüge benutzen

  Anweisungen der Brandschutzhelfer/Feuerwehr befolgen

  Sammelplatz aufsuchen

Löschversuche unternehmen
  Feuerlöscher benutzen, Eigensicherung beachten

  Möglichst mehrere Handfeuerlöscher gleichzeitig einsetzen
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VERHALTEN IM BRANDFALL, 
BEI UNFÄLLEN UND ANDEREN GEFAHREN

Notruf absetzen
Unter der NOTRUF-Nummer 3333 wird die Alarmzentrale 
informiert!
Vom Handy aus: 0761 511 3333

ALARMREGELUNGEN

Alarmierung nur für Werkfeuerwehrangehörige

Elektroniksirene für den Räumungsalarm in den Gebäuden,  
Sirene bleibt während des Ereignisses aktiv

12

10

4 4 4 4 4 4

12 12 12 12 Zeit

Zeit

Zeit

SIRENENALARME

Probealarm, jeden Freitag um 12.00 Uhr

NOTRUF 3333
WO – ist 

WAS – geschehen, 
WER – meldet, 
WARTEN auf 
Rückmeldung
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SAMMELPLÄTZE:

S1 u Kantine
S2 u Kraftwerk
S3 u Holzmüllerplatz
S4 u Technische Verwaltung 

S1 

S2

S3

S4

Den Weisungen der Rettungskräfte, des Werkschutzes 
und des Ansprechpartners ist Folge zu leisten.
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FLUCHTWEGE

Beim Ertönen des Räumungsalarms (Sirene, Hupe),  
z. B. im Falle eines Brandes, müssen die Gebäude sofort über  
die nächstliegenden Rettungswege, Notausgänge und Treppen-
häuser verlassen werden. 

Hierbei sind Personen in der Nachbarschaft zu warnen und  
verletzten oder behinderten Personen zu helfen. Suchen Sie die 
festgelegten Sammelplätze für den jeweiligen Bereich auf. 

Dies gilt auch, wenn Sie sich zum Alarmzeitpunkt in einem  
anderen Bereich aufhalten.

Achtung: Keine Aufzüge benutzen!

UMWELTSCHUTZ

   Keine Einleitung von Reststoffen und Abwässern  
in die Kanalisation. 

   Boden / Grundwasserschutz:  
Versickerung von Flüssigkeiten ist verboten.

   Falls doch etwas unabsichtlich auslaufen sollte, sofort melden 
(3333 und Ansprechpartner). 
Es könnten Stoffe direkt in den Bach gelangen!
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BESTIMMUNGEN

ARBEITS UND BETRIEBSMITTEL

Alle für die Auftragserfüllung verwendeten Arbeits- und Betriebs-
mittel müssen den gültigen Vorschriften entsprechen und dürfen 
nur in vorgeschriebener Weise benutzt werden.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Sie sind verpflichtet, bei der Arbeit die erforderliche bzw.  
vorgeschriebene PSA bestimmungsgemäß zu benutzen. 

GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Der Auftraggeber / Ansprechpartner und der Verantwortliche der 
Fremdfirma passen ihre bestehende Gefährdungsbeurteilung 
gemeinsam:

  bei Notwendigkeit vor Ort 
   und unter Einbeziehung des von der Fremdfirma erstellten 
Arbeitsablaufplans 

aufeinander an oder erstellen sie neu.

Werden Gefährdungen ermittelt, müssen Sicherheitsmaßnahmen 
durch den Ansprechpartner festgelegt und allen bekannt gemacht 
und umgesetzt werden.

GEFAHRSTOFFE

Die Lagerung und der Einsatz von Gefahrstoffen ist dem 
Ansprechpartner / Auftraggeber vorher anzuzeigen 
(Sicherheitsdatenblatt /Betriebsanweisung etc.)

F/ExEx

FEUER-/EX-ERLAUBNIS

Cerdia

TELEFON/NOTRUF   33 33

Abteilung, Ansprechpartner, Telefon-Nr.

Ausstellungsdatum
Auftrags-/Bestell-Nr.

Bitte zutreffendes ankreuzen!

Performance Polyamides

Im Gefahrenfall Arbeit SOFORT EINSTELLEN und Unterbrechungsgrund an Unterschriftsberechtigten oder Vertreter melden.

Im Betrieb _______________ sollen bei Ausführungen des obigen Auftrages von _____________ bis ___________ folgende Arbeiten 

durchgeführt werden (zutreffendes bitte ankreuzen):

Durchzuführende Arbeit: 

Arbeitsplatz (bzw. Anlagenteil): 

Ausführende Arbeitsgruppe/Firma: 

 1. Beseitigung von brennbaren Stoffen, Dämpfen und Gasen (möglichst 10 m)

 2.  Prüfung auf Dichtheit von Rohrleitungen/Apparaten in der Umgebung der Arbeitsstelle

 3. Zusätzliche Rauchmelder durch WF (Tel. 3544) abschalten lassen

 4. Anlage im sicheren Zustand (z.B. drucklos und produktfrei)

 5. Meldung an die WF, Tel. 3458

 6. Sonstiges 

 7. Regelmäßige Nachkontrolle nach Heißarbeiten (bis zu 3 Stunden) 

 8.  Brandwache beim Schweißen, Brennschneiden und bei Arbeiten mit offener Flamme

 9. Bereitstellen von geeigneten Löschmitteln (z.B. Löschwasser, Feuerlöscher)

 10.  Sichern der Arbeitsstelle, z.B. Absperren, Beleuchten, Belüften, Schutzwände aufstellen, 

Ab decken von Rohrdurchbrüchen, Gitterrosten, Schächten

 11. Beseitigen von Staubablagerungen, Staubschutz für Maschinen und Anlagen

 12. Arbeitsstelle feucht halten

 13.  Abdecken von brand- und explosionsgefährdeten Teilen, z.B. Kabel, Rohre, Dächer etc.

 14. Funkenfreies Werkzeug und Geräte mit Ex-Zulassung verwenden

 15.  Von feuergefährdeten Anlagen, z.B. Kesselwagen, Tanklagern usw. Mindest abstand 

von ____________ m einhalten

 16. Genehmigung durch den Bereichszuständigen FP-IE/PePol bzw. Eg erforderlich unter D

 17. Zusätzliche Schutzmaßnahmen

 

erforderlich
ausgeführt

 tägliche Freigabe, siehe unter D  
 Dauerfreigabe

Brennschneid- und Schweißarbeiten

Schleif- und Sägearbeiten

Arbeiten mit offener Flamme z.B. Asphaltofen

Arbeiten mit Bohrmaschinen (Luft/Elektro)

Arbeiten, bei denen mit Auftreten von Ex-Atmosph. 

zu rechnen ist (z.B. Öffnen von Anlagen)

Sonstige Arbeiten, bei denen mit dem Auftreten von 

Funken zu rechnen ist

Datum, Uhrzeit, Name und Unterschrift des Ansprechpartners der o.g., ausführenden Arbeitsgruppe/Firma, weitere Arbeitsgruppen siehe D

A. BETRIEBLICHE MASSNAHMEN:

B.  SICHERHEITSMASSNAHMEN:

      Ex-Warngerät erforderlich               
 Handgerät              

           Kegelgerät

9030208 (Ef-VL)  

Revisionsindex 16 

Juli 2019

C. DIE AUSFÜHRUNG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN BESTÄTIGT (NACH KONTROLLE):

ja        nein

Baustelle / Bestellung Nr.: ______________________________________________________________________

Arbeitsbeschreibung: _________________________________________________________________________

Auftragnehmende Firma: _____________________________________________ Tel.: ____________________

Verantwortlicher des Auftragnehmers: ___________________________________ Tel.: ____________________

Baustellenbetreuer Auftraggeber: ______________________________________ Tel.: ____________________

Betriebs- / Projektleiter Auftraggeber: __________________________________ Tel.: ___________________
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1. Notfall, Gefahrensituation
 - Notruf 3333 (bei jedem Notfall)
 -  Räumungsalarm / Probealarm
 -  Flucht- und Rettungsweg, Sammelplatz
 -  Verletzungsmeldung

2. Allgemeine Sicherheit
	 -		Wo	dürfen	sich	Fremdfirmen	aufhalten	(Arbeitsplatz,	Kantine,	Pausenraum,	Pforte)?
 -  Rauchverbot / Raucherräume
 -  Exbereiche und Erlaubnisscheine beachten
 -  Arbeitsschutzbestimmungen Cerdia, bekannt
 -  Leitern / Erstellen von Gerüsten
 -  Flurförderfahrzeuge
 -  Einfahrtserlaubnis, Parkplätze
 -  Tägliche Meldung beim Ansprechpartner
  a. vor Arbeitsbeginn
  b. vor Arbeitsende
 -  Bedienungsverbot von Produktionsanlagen in Umgebung der Baustelle
  (Armaturen, Bedienungselemente an vor-Ort-Leitständen, Ein-Aussschalter von Antrieben…)
	 - Handy-Mitnahme-Regeln oder Nutzungsverbot (s. Regel des Monats Nov. 2016)
 -  Alkoholverbot

3. Persönliche Schutzausrüstung
	 -	 Tragepflicht	von	Sicherheitsschuhen	im	gesamten	Werksbereich
	 -		Helmtragepflicht
 -  Handschuhe
 -  Brille / Gesichtsschutz
 -  Gehörschutz in Lärmbereichen
	 -		sonst.	Tragepflicht	nach	Beschilderung,	Anweisung	oder	Risikobeurteilung

4. Umweltschutz
 - Abfallentsorgung: M. Herrmann (Tel. 3615)
	 -		Einleitung	von	Reststoffen/Abwasser	in	Kanalisation	strengstens	verboten,	da	Teile	des	
	 	 Kanalsystems	in	Rossgässlebach	entwässern.	Bei	anfallenden	Abwässern	Rücksprache	mit	
  Baustellenbetreuer halten
 -  Boden / Grundwasserschutz: Versickerung von Flüssigkeiten ist verboten
 -  Auftragnehmer ist für seinen Abfall selbst verantwortlich und hat diesen selbständig zu entsorgen
 -  Luftverschmutzung durch unzulässige Emissionen ist verboten
 -  Aufstellung von Mulden oder Abrollern nur mit Freigabe des Baustellenbetreuer

5. Arbeitsfreigabe mit Risikobeurteilung für gefährliche Arbeiten
 -  Notwendigkeit und Inhalt siehe Seite 2
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Nachweis zur Einweisung und Arbeitsfreigabe
externer Auftragnehmer gemäß ArbSchG

in der Cerdia GmbH & Performance Polyamides GmbH
Verteiler: 1 x Baustellenbetreuer Auftraggeber (weiß), 1 x Auftragnehmer (grün)

Seite 1/2

BBBB
TELEFON/NOTRUF   33 33

A2.  FREIMESSEN:
 Freimessen          EX              TOX            O

2 

 Wiederholungsmessung erforderlich alle ______  Minuten

 Messgerät:           XAM 2500/5000

BEFAHR-ERLAUBNIS
von Behältern und engen Räumen

Cerdia

Abteilung

Ausstellungsdatum

Auftrags-/Bestell-Nr.

D. BEFAHR-ERLAUBNIS erteilt:  

 

 Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Unterschriftsberechtigten 

* Strahlenschutzbeauftragte:   Herr Schaake, Tel. 36 69 | Herr Metzner, Tel. 34 25

Die Anlage
Größe ___________________ m3, Inhalt:

wird zum Befahren freigegeben für die Zeit vom __________________ bis ________________ . Verlängerte Freigabe ist auf der Rückseite 

unter E einzutragen. Ausführende Arbeitsgruppe/Firma: 

C. Die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen bestätigt:  

  
 

 
 

 
 

 
 Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Meisters der ausführenden Arbeitsgruppe/Firma

Die Durchführung der betrieblichen Maßnahmen bestätigt: 

 

Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Meisters der ausführenden Arbeitsgruppe / Firma  

B.  SICHERHEITSMASSNAHMEN: Richtlinien für Arbeiten in Behältern 

und engen Räumen. DGUV Regel 113-004 beachten!

  1. Beobachtungs- und Alarmierungsposten (Funk oder Telefon) 

 2. Feuer-Erlaubnis  3. Funkenfreie Werkzeuge 4. Atemschutzgerät (DGUV Regel 112-190) 

 5. Gesichtsschutz  6. Schutzkleidung 7. Absperrung 8. Belüften 9. Sicherheitslampen und -geräte
 10. Rettungsplan mit Festlegung der PSA gegen Absturz

 11. Personenrettung vor Beginn der Arbeit üben

 12. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

✗

✗

Bitte zutreffendes ankreuzen!
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Behälter-Skizze(Freimess-Stelle genau angeben)

ausgeführt

ausgeführt

Siehe A2

ausgeführt

bitte wenden!

Performance Polyamides

erforderlichja        nein

erforderlichja        nein

erforderlichja        nein

Im Gefahrenfall Arbeit SOFORT EINSTELLEN und Unterbrechungsgrund an Unterschriftsberechtigten oder Vertreter melden.

A1.  BETRIEBLICHE MASSNAHMEN: 1. Leitungsverbindung unterbrechen und sichern/LTT

 2. Anlage spülen und/oder ausblasen
 3. Freimessen        4. Antrieb abschalten und gegen Einrücken sichern/LTT

 5. Heizung abschalten und gegen Einschalten sichern/LTT 

 6. Freigabe durch den Strahlenschutzbeauftragten* 

 7. Zusätzliche betriebliche Maßnahmen:
 

          Stoff              Datum / Uhrzeit      Grenzwert          Ergebnis             Geräte-Nr.                 Name
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ANSPRECHPARTNER / KOORDINATION

Der Ansprechpartner des Auftraggebers muss bekannt sein.   
Vor Arbeitsaufnahme ist eine gegenseitige Abstimmung unter  
Einbeziehung des Ansprechpartners herbeizuführen und die  
tägliche Arbeitsfreigabe vor Ort einzuholen.

Damit sich Mitarbeiter verschiedener Auftragnehmer an der  
gleichen Arbeitsstelle in ihrer Ausführung nicht gegenseitig  
gefährden oder behindern, ist vor Arbeitsaufnahme eine  
gegen seitige Abstimmung unter Einbeziehung des Ansprech-
partners / BSB (Baustellenbetreuers)/Fremdfirmenkoordinators 
herbeizuführen.

QUALIFIKATIONEN

Sie sind verpflichtet, nur fachlich geeignetes und ausreichend 
unterwiesenes Personal einzusetzen und die Qualifikation auf 
Anforderung nachzuweisen.

SUBUNTERNEHMEN

Die Beauftragung von Subunternehmen muss frühzeitig an den 
Auftraggeber / Ansprechpartner schriftlich angemeldet werden.

BAUSTELLEN UND MONTAGE ORDNUNG

Beachten Sie die Baustellen- und Montageordnung  
(www.infrarhod.de). Sie ist Bestandteil Ihres Auftrages.
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ARBEITEN AN ELEKTRISCHEN ANLAGEN

   Sicherheit hat höchste Priorität.

   Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur durch die  
zuständige Elektrofachkraft (EFK) beauftragt werden.

   Elektrische Betriebsräume dürfen nur durch EFKs / EuPs  
oder im Beisein einer befähigten Person betreten werden

   Arbeiten unter Spannung sind grundsätzlich verboten.

   Arbeiten an elektrischen Anlagen oder in elektrischen  
Betriebsräumen dürfen erst nach Arbeitsfreigabe durch  
die zuständige EFK erfolgen.

   Vor der Arbeitsfreigabe erfolgt eine Einweisung mit  
Risikobeurteilung durch die zuständige EFK.

   Einhaltung der 5-Sicherheitsregeln für Elektroarbeiten

   Schalthandlungen werden nur von der zuständigen EFK  
durchgeführt (Ausnahmen: Neuanlagen im Test und  
abgegrenzte, besprochene, freigegebene Bereiche).

   Hinweise auf PSAgS vor Ort sind zu beachten

ELEKTRISCHE ARBEITSMITTEL 

   Nur geprüfte elektrische Betriebsmittel einsetzen. 

   Anforderungen an elektrische Arbeitsmittel gemäß DGUV  
Information beachten.

   Bei Verwendung ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel  
ist ein geeigneter PRCDS Schalter oder ein anderer  
entsprechend abgesicherter Anschlusspunkt  
(z.B. Baustromverteiler, Steckdosenverteiler mit RCD)  
zu verwenden.
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WEISUNGSBEFUGNIS

   Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht beseitigt oder  
unwirksam gemacht werden. 

   Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit werden  
Kontrollen durchgeführt. 

   Die Kontrollen erstrecken sich auf Personen, Fahrzeuge  
und alle mitgeführten Behältnisse und Gegenstände. 

   Den Anordnungen ist unverzüglich Folge zu leisten.

   Zuwiderhandlungen können den sofortigen Ausschluss  
der Fremdfirma zur Folge haben. 

   Die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht ist in Zusammen-
arbeit mit dem Ansprechpartner (Baustellenbetreuer des  
Auftraggebers) zu veranlassen.

ARBEITSFREIGABEN

Erkundigen Sie sich im Voraus über eventuell notwendigen zusätz-
lichen Aufwand aufgrund von sicherheitsrelevanten Maßnahmen. 

Für alle nicht routinemäßigen Arbeiten (Reparaturen, Instandhal-
tungen, Projektarbeiten usw.) ist eine Arbeitsfreigabe mittels  

 Arbeitsfreigabeschein einzuholen. 

Der Arbeitsfreigabeschein wird vom Betreiber der Anlage  
zusammen mit der betroffenen Arbeitsgruppe ausgefüllt.  
Erst nachdem er vollständig ausgefüllt und unterschrieben wurde, 
darf die Arbeit aufgenommen werden.

Baustelle / Bestellung Nr.: ______________________________________________________________________

Arbeitsbeschreibung: _________________________________________________________________________

Auftragnehmende Firma: _____________________________________________ Tel.: ____________________

Verantwortlicher des Auftragnehmers: ___________________________________ Tel.: ____________________

Baustellenbetreuer Auftraggeber: ______________________________________ Tel.: ____________________

Betriebs- / Projektleiter Auftraggeber: __________________________________ Tel.: ___________________

90
30

 0
67

 (E
f-V

L)
-1

 / 
R

ev
. 1

0 
/ D

ez
em

be
r 2

01
9

1. Notfall, Gefahrensituation
 - Notruf 3333 (bei jedem Notfall)
 -  Räumungsalarm / Probealarm
 -  Flucht- und Rettungsweg, Sammelplatz
 -  Verletzungsmeldung

2. Allgemeine Sicherheit
	 -		Wo	dürfen	sich	Fremdfirmen	aufhalten	(Arbeitsplatz,	Kantine,	Pausenraum,	Pforte)?
 -  Rauchverbot / Raucherräume
 -  Exbereiche und Erlaubnisscheine beachten
 -  Arbeitsschutzbestimmungen Cerdia, bekannt
 -  Leitern / Erstellen von Gerüsten
 -  Flurförderfahrzeuge
 -  Einfahrtserlaubnis, Parkplätze
 -  Tägliche Meldung beim Ansprechpartner
  a. vor Arbeitsbeginn
  b. vor Arbeitsende
 -  Bedienungsverbot von Produktionsanlagen in Umgebung der Baustelle
  (Armaturen, Bedienungselemente an vor-Ort-Leitständen, Ein-Aussschalter von Antrieben…)
	 - Handy-Mitnahme-Regeln oder Nutzungsverbot (s. Regel des Monats Nov. 2016)
 -  Alkoholverbot

3. Persönliche Schutzausrüstung
	 -	 Tragepflicht	von	Sicherheitsschuhen	im	gesamten	Werksbereich
	 -		Helmtragepflicht
 -  Handschuhe
 -  Brille / Gesichtsschutz
 -  Gehörschutz in Lärmbereichen
	 -		sonst.	Tragepflicht	nach	Beschilderung,	Anweisung	oder	Risikobeurteilung

4. Umweltschutz
 - Abfallentsorgung: M. Herrmann (Tel. 3615)
	 -		Einleitung	von	Reststoffen/Abwasser	in	Kanalisation	strengstens	verboten,	da	Teile	des	
	 	 Kanalsystems	in	Rossgässlebach	entwässern.	Bei	anfallenden	Abwässern	Rücksprache	mit	
  Baustellenbetreuer halten
 -  Boden / Grundwasserschutz: Versickerung von Flüssigkeiten ist verboten
 -  Auftragnehmer ist für seinen Abfall selbst verantwortlich und hat diesen selbständig zu entsorgen
 -  Luftverschmutzung durch unzulässige Emissionen ist verboten
 -  Aufstellung von Mulden oder Abrollern nur mit Freigabe des Baustellenbetreuer

5. Arbeitsfreigabe mit Risikobeurteilung für gefährliche Arbeiten
 -  Notwendigkeit und Inhalt siehe Seite 2
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Nachweis zur Einweisung und Arbeitsfreigabe
externer Auftragnehmer gemäß ArbSchG

in der Cerdia GmbH & Performance Polyamides GmbH
Verteiler: 1 x Baustellenbetreuer Auftraggeber (weiß), 1 x Auftragnehmer (grün)

Seite 1/2

     LTT
     LTT mit Abschaltplan/Checkliste

EMSR Betreiber Datum: Uhrzeit:
D D D I

Anlagenteil / Auftrag / Meldung:

Kurzbeschreibung:
Auszuführende Arbeit

1. Welche Gefahr besteht?
 (siehe auch separate Checkliste)

Ersteller: 

zu
tr

ef
fe

nd

Welche Gefährdung wurde festgestellt
Betreiber:                                                                                                             Arbeitsausführender (Instandhaltung):

F. Befahren von Behältern, Gruben, engen 
Räumen
                                 Befahrerlaubnisschein

A. Mechanische Gefährdung
(Einzugstellen, Quetschstellen, Hände/ Finger, 
Dübelschießgeräte, ... )

B. Elektrische Gefährdung
(Berühren spannungsführender Teile, Bohren/Spitzen, 
Lichtbögen, Restspannung, Leitungsverlauf, ...)

C. Gefährdung durch Gefahrstoffe 
(Einatmen, Einwirkung auf das Gesicht, Haut, Augen und 
Schleimhäute, Öffnen von Leitungen, ...)

J. Tiefbau-/Leitungsarbeiten, Verkehr (Grab- 
/ Erdarbeiten, Lage der Leitungen, Ver-färbungen, 
Blindgänger, Rettungszufahrten,…)
K. Sonstige Gefährdungen (siehe Checkliste 
Q:\HSE\001_Public\40__Arbeitsschutz-Gesundheitsschutz 
\46_Freigabe-und Erlaubnisscheine)  

                                 Überbrückungsschein

2.
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G. Arbeiten in Ex-Bereichen
                           
                                 F/Ex-Erlaubnisschein
H. Heißarbeiten 
(Offenes Feuer, Trennen, Schleifen,…)    
                                 F/Ex-Erlaubnisschein
I. Kran-/Hebearbeiten
(Maximallast, Anhängen der Last, Überqueren von 
Anlagen,...)

D. Gefährdung durch physikalische 
Einwirkungen 
(Lärm, Strahlung, Temperatur, Schwingungen,..)
E. Absturzgefahr
(Leiter, Gerüst, mobiles Geländer, PSAgA,…)
                                 Gerüstfreigabeschein

Durchführung/ Unterschriften Mechanik

Kommentare zu Freigabe:

7. Rücknahme Freischalt. E/MSR

8. Anlage durch Betreiber
    übernommen

5. Anlage übernommen durch IH

6. Fertigmeldung IH (mit Uhrzeit)

4. Freischaltung E/MSR

3. Freigabe für Instandhaltung 

PSA, Detailbeschreibung, wenn erforderlich:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

     vorhandene Gefährdungsbeurteilung:

…………………………………………………………………………….

      Detailzeichung erforderlich
      Leitungsfreigabe bei Grab-/Bohr-/Spitzarbeiten 
      erforderlich

PSA z.B.

D: ist durchführend
I:  ist zu informieren

6

6

+

*\\frbinf-fs01\Q-DFS\TopTow\KVP-Teams\KVP-Daten\Uebergreifend\Freigabeverfahren\ Erstellt: 16.11.2015 - Gültig ab 28.02.2019
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GEFÄHRLICHE ARBEITEN SIND GRUNDSÄTZLICH UNTERSAGT

Ausnahmen nur nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung,  
Absprache mit dem zuständigen Ansprechpartner / BSB (Baustel-
lenbetreuer) und unter Zuhilfenahme der gültigen Erlaubnisscheine.

   Feuer-Heißarbeiten

   Arbeiten in Ex-Zonen

   Befahren von Behältern

   Grab-, Spitz- und Tiefbauarbeiten

Kleidung darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 und 1 
nicht aus- oder angezogen werden.

F/ExEx

FEUER-/EX-ERLAUBNIS

Cerdia TELEFON/NOTRUF   33 33

Abteilung, Ansprechpartner, Telefon-Nr.Ausstellungsdatum Auftrags-/Bestell-Nr.

Bitte zutreffendes ankreuzen! Performance Polyamides

Im Gefahrenfall Arbeit SOFORT EINSTELLEN und Unterbrechungsgrund an Unterschriftsberechtigten oder Vertreter melden.

Im Betrieb _______________ sollen bei Ausführungen des obigen Auftrages von _____________ bis ___________ folgende Arbeiten 
durchgeführt werden (zutreffendes bitte ankreuzen):

Durchzuführende Arbeit: 

Arbeitsplatz (bzw. Anlagenteil): 

Ausführende Arbeitsgruppe/Firma: 

 1. Beseitigung von brennbaren Stoffen, Dämpfen und Gasen (möglichst 10 m)

 2.  Prüfung auf Dichtheit von Rohrleitungen/Apparaten in der Umgebung der Arbeitsstelle

 3. Zusätzliche Rauchmelder durch WF (Tel. 3544) abschalten lassen

 4. Anlage im sicheren Zustand (z.B. drucklos und produktfrei)

 5. Meldung an die WF, Tel. 3458

 6. Sonstiges 

 7. Regelmäßige Nachkontrolle nach Heißarbeiten (bis zu 3 Stunden) 

 8.  Brandwache beim Schweißen, Brennschneiden und bei Arbeiten mit offener Flamme

 9. Bereitstellen von geeigneten Löschmitteln (z.B. Löschwasser, Feuerlöscher)

 10.  Sichern der Arbeitsstelle, z.B. Absperren, Beleuchten, Belüften, Schutzwände aufstellen, 
Ab decken von Rohrdurchbrüchen, Gitterrosten, Schächten

 11. Beseitigen von Staubablagerungen, Staubschutz für Maschinen und Anlagen

 12. Arbeitsstelle feucht halten

 13.  Abdecken von brand- und explosionsgefährdeten Teilen, z.B. Kabel, Rohre, Dächer etc.

 14. Funkenfreies Werkzeug und Geräte mit Ex-Zulassung verwenden

 15.  Von feuergefährdeten Anlagen, z.B. Kesselwagen, Tanklagern usw. Mindest abstand 
von ____________ m einhalten

 16. Genehmigung durch den Bereichszuständigen FP-IE/PePol bzw. Eg erforderlich unter D

 17. Zusätzliche Schutzmaßnahmen

 

erforderlich ausgeführt

 tägliche Freigabe, siehe unter D   Dauerfreigabe

Brennschneid- und Schweißarbeiten
Schleif- und Sägearbeiten
Arbeiten mit offener Flamme z.B. Asphaltofen
Arbeiten mit Bohrmaschinen (Luft/Elektro)

Arbeiten, bei denen mit Auftreten von Ex-Atmosph. 
zu rechnen ist (z.B. Öffnen von Anlagen)
Sonstige Arbeiten, bei denen mit dem Auftreten von 
Funken zu rechnen ist

Datum, Uhrzeit, Name und Unterschrift des Ansprechpartners der o.g., ausführenden Arbeitsgruppe/Firma, weitere Arbeitsgruppen siehe D

A. BETRIEBLICHE MASSNAHMEN:

B.  SICHERHEITSMASSNAHMEN:

      Ex-Warngerät erforderlich                Handgerät                         Kegelgerät

9030208 (Ef-VL)  Revisionsindex 16 Juli 2019

C. DIE AUSFÜHRUNG DER SICHERHEITSMASSNAHMEN BESTÄTIGT (NACH KONTROLLE):

ja        nein

BBBB
TELEFON/NOTRUF   33 33

A2.  FREIMESSEN:

 Freimessen          EX              TOX            O2 
 Wiederholungsmessung erforderlich alle ______  Minuten
 Messgerät:           XAM 2500/5000

BEFAHR-ERLAUBNIS
von Behältern und engen Räumen

Cerdia

AbteilungAusstellungsdatum Auftrags-/Bestell-Nr.

D. BEFAHR-ERLAUBNIS erteilt:  
  Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Unterschriftsberechtigten 

* Strahlenschutzbeauftragte:   Herr Schaake, Tel. 36 69 | Herr Metzner, Tel. 34 25

Die Anlage

Größe ___________________ m3, Inhalt:

wird zum Befahren freigegeben für die Zeit vom __________________ bis ________________ . Verlängerte Freigabe ist auf der Rückseite 

unter E einzutragen. Ausführende Arbeitsgruppe/Firma: 

C. Die Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen bestätigt:  
         Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Meisters der ausführenden Arbeitsgruppe/Firma

Die Durchführung der betrieblichen Maßnahmen bestätigt: 
 Datum, Uhrzeit, Unterschrift des Meisters der ausführenden Arbeitsgruppe / Firma  

B.  SICHERHEITSMASSNAHMEN: Richtlinien für Arbeiten in Behältern 
und engen Räumen. DGUV Regel 113-004 beachten!

  1. Beobachtungs- und Alarmierungsposten (Funk oder Telefon) 
 2. Feuer-Erlaubnis 
 3. Funkenfreie Werkzeuge
 4. Atemschutzgerät (DGUV Regel 112-190) 
 5. Gesichtsschutz 
 6. Schutzkleidung
 7. Absperrung
 8. Belüften
 9. Sicherheitslampen und -geräte
 10. Rettungsplan mit Festlegung der PSA gegen Absturz
 11. Personenrettung vor Beginn der Arbeit üben
 12. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen

✗

✗

Bitte zutreffendes ankreuzen!
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Behälter-Skizze
(Freimess-Stelle genau angeben)ausgeführt

ausgeführt

Siehe A2

ausgeführt

bitte wenden!

Performance Polyamides

erforderlich
ja        nein

erforderlich
ja        nein

erforderlich
ja        nein

Im Gefahrenfall Arbeit SOFORT EINSTELLEN und Unterbrechungsgrund an Unterschriftsberechtigten oder Vertreter melden.

A1.  BETRIEBLICHE MASSNAHMEN:

 1. Leitungsverbindung unterbrechen und sichern/LTT
 2. Anlage spülen und/oder ausblasen
 3. Freimessen       
 4. Antrieb abschalten und gegen Einrücken sichern/LTT
 5. Heizung abschalten und gegen Einschalten sichern/LTT 
 6. Freigabe durch den Strahlenschutzbeauftragten* 
 7. Zusätzliche betriebliche Maßnahmen:

 

          Stoff              Datum / Uhrzeit      Grenzwert          Ergebnis             Geräte-Nr.                 Name

MELDEPFLICHT BEI UNFÄLLEN UND EREIGNISSEN

Alle:
  Beinaheunfälle / Vorkommnisse, 

  Unfälle / Verletzungen

  Stoffaustritte 

  sonstige relevante Ereignisse

die im Rahmen von Arbeiten für Cerdia stattgefunden haben, sind 
dem Auftraggeber sofort zu melden. 

Der Auftragnehmer hat bei Verletzungen / Unfällen dazu eine 
Unfallmeldung zu erstellen und diese schnellstmöglich dem  
Auftragsverantwortlichen / Ansprechpartner vorzulegen. 
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UMGANG MIT ABFÄLLEN

Sie sind angehalten anfallende Abfälle einer sortenspezifischen 
„Entsorgung“ zuzuführen. 

Hierzu sind folgende Grundsätze zu beachten: 

   Sammelbehälter suchen! 
Für die meisten Abfälle stehen Ihnen öffentlich zugängliche 
Sammelbehälter bereit in die Sie Ihren Abfall werfen können.

   Abfall richtig trennen!

Als Hilfsmittel stehen Ihnen Anleitungen im Intranet auf der Seite 
„Standort Freiburg“ in der Rubrik „Abfall“ zu Verfügung.

Für die Entsorgung von Abfällen wurden gegebenenfalls  
abweichende vertragliche Vereinbarungen getroffen.
Fragen sie ihren Ansprechpartner oder wenden Sie sich an die 
Abteilung Standorteinrichtungen S-E.

KENNE ICH 
DEN RICHTIGEN 
BEHÄLTER FÜR 
DIESEN ABFALL?

IM ZWEIFEL 
BEIM ANSPRECH
PARTNER  
NACHFRAGEN
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12 Regeln,

   die den Zweck haben, Leben zu schützen

   die einfach und leicht zu verstehen sind

   die konkret gefährliche Tätigkeiten betreffen

   die verbindlich einzuhalten sind!

SCHÜTZE DICH UND DEIN WERKZEUG BEI ARBEITEN IN DER 
HÖHE VOR ABSTURZ UND HERUNTERFALLEN

   Benutze nur geprüfte Gerüste (Gerüstfreigabeschein)  
und Leitern (mit Prüfzeichen)

   Trage die vorgeschriebene PSA

   Prüfe vor dem Betreten, dass keine Schwachstellen bei  
Dächern, Decken oder abgehängten Decken vorhanden sind.

   Entferne keine Geländer, Gitterroste oder andere Schutz-
vorrichtungen ohne ordnungsgemäße Genehmigung und  
ohne Ersatzsicherungsmaßnahmen

LIVE SAVING RULES
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TRENNE MECHANISCHE UND ELEKTRISCHE ANLAGEN VOR 
BEGINN VON ARBEITEN VON IHRER ENERGIEVERSORGUNG

   Verriegle und kennzeichne die Anlage. Überprüfe vor Beginn der 
Arbeiten, dass die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

   Umgehe oder entferne Sicherheitseinrichtungen von Maschinen 
nicht ohne entsprechende Genehmigung und ohne Inbetrieb-
nahme alternativer Sicherungen und schalte diese nicht ab

   Arbeite nur mit entsprechender Arbeitsfreigabe

   Trage die vorgeschriebene PSA

HOLE VOR DEM ÖFFNEN VON ROHRLEITUNGEN  
ODER BEHÄLTERN EINE FREIGABE EIN

   Überprüfe und stelle sicher, dass du die mit dem betreffenden 
Verfahren einhergehenden physikalischen und chemischen  
Risiken verstanden hast

   Halte dich außerhalb des Gefahrenbereichs  
(Schusslinie, Feuerlinie) auf

   Eine Arbeitsfreigabe ist zwingend einzuholen

   Trage die vorgeschriebene PSA

VERGEWISSERE DICH, DASS EIN SICHERHEITSPOSTEN VOR 
ORT IST UND DASS DIE ARBEITSBEDINGUNGEN STÄNDIG 
ÜBERWACHT WERDEN

   Überprüfe gemeinsam mit allen Mitarbeitern sowie dem  
Sicherungs- posten den Plan zur Evakuierung im Notfall  
(Rettungsplan)

   Hole eine spezielle Arbeitsfreigabe ein (Befahrerlaubnis)

   Trage die vorgeschriebene PSA



BETRETE KEINE MÖGLICHEN EXBEREICHE MIT  
GEGENSTÄNDEN, DIE FUNKEN ERZEUGEN ODER  
ZU EINER ZÜNDUNG FÜHREN KÖNNTEN.

   Überwache den Zustand der Umgebungsluft, um während  
Heißarbeiten (Löten, Schweißen, offene Flamme, Funken, 
Schleifen usw.) potenziell explosive Atmosphären zu erkennen.

   Für alle Heißarbeiten (Schweißen, Schleifen usw.) ist eine 
Arbeitsfreigabe zwingend einzuholen (Feuer- und Ex-Schein)

   Trage die vorgeschriebene PSA

HALTE DICH NICHT UNTER ODER IN DER NÄHE  
VON SCHWEBENDEN LASTEN AUF

   Arbeite nur mit geprüften Kränen oder Hebezeugen

   Sperre den Gefahrenbereich ab, um den Zugang zu verhindern

   Arbeite mit geeigneten Anschlagmitteln und nach Hebeplan

HALTE DICH BEI TIEFBAUARBEITEN AUSSERHALB DES  
GEFAHRENBEREICHS VON BAGGERN, LKW UND  
UNGESICHERTEM ERDREICH AUF.

   Arbeite stets nur mit geprüften Geräten und Fahrzeugen

   Bagger und Fahrzeuge auf festem Untergrund aufstellen,  
um ein Umkippen zu verhindern

   Sperre den Arbeitsbereich ab, um unbefugten Zutritt  
zu verhindern 

   Arbeite nur mit entsprechender Arbeitsfreigabe
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BEACHTE DIE VERKEHRSREGELN

   Sicherheitsgurt schließen, wenn vorhanden 

   Halte die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein

   Benutze nicht das Mobiltelefon beim Fahren

   Fahre, parke, gehe oder fahre Rad nur auf den  
zugelassenen Wegen

   Verwende nur geprüfte Fahrzeuge

   Benutze nur Fahrzeuge, für die du eine Erlaubnis hast.

   Unterkeile LKW Räder und Anhänger vor dem Be- und Entladen

SEI IMMER VORBEREITET UM IM NOTFALL  
HANDELN ZU KÖNNEN

   Kenne die Notfalleinrichtungen in deinem Bereich und  
verstelle nicht die Zugänge zu den Notfalleinrichtungen

   Verwende im Falle eines Chemikalienkontaktes  
Notduschen und Augenduschen

   Alarmiere bei jeder Notfallsituation sofort die Werkfeuer-
wehr unter 3333 und verlasse beim Räumungsalarm sofort den 
Arbeitsplatz und gehe zum zugewiesenen Sammelplatz

ICH WERDE NICHT OHNE UNTERWEISUNG UND  
GENEHMIGUNG MIT GEFAHRSTOFFEN UMGEHEN  
ODER DIESE BENUTZEN

   Beschaffe, lese, verstehe und folge der Betriebsanweisung  
für den Gefahrstoff, mit dem du umgehst

   Bringe keine Gefahrstoffe ohne Genehmigung an den Standort

   Lagere Gefahrstoffe immer an geeigneten Orten, in geeigneten 
Gefäßen und mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung



ARBEITE NUR MIT ARBEITSFREIGABE UND ARBEITSERLAUBNIS

   Erkundige dich immer, ob eine Arbeitsfreigabe vorgeschrieben ist

   Führe die Arbeit erst aus, wenn die Arbeit für dich  
freigegeben ist

   Stelle sicher, dass du die Arbeitsfreigabe verstanden hast

   Sei sicher, dass die Gefahren beherrscht sind  
und es sicher wist zu beginnen

   Stoppe die Arbeit und passe die Arbeitsfreigabe an,  
wenn sich die Bedingungen ändern
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WIRKE AKTIV AN DER VERBESSERUNG VON SICHERHEIT, 
GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ MIT

   Jeder Mitarbeiter (Cerdia oder Fremdfirma) hat eine besondere 
Verantwortung im Bereich SGU

   Beteilige dich aktiv an allen vorbeugenden Programmen zu 
Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz
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SICHERHEIT 
IMMER 
IM BLICK 

ARBEITE SICHER 
UND SORGFÄLTIG.  

FÜR DICH UND 
DEINE KOLLEGEN.
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